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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1993

Norm

AußStrG §158 Abs1

Rechtssatz

Durch die Eintragung der Beschränkung des Eigentums durch die angeordnete Nachbarschaft in den ö4entlichen

Büchern wird nicht nur erreicht, daß vom Vorerben allein getro4ene dingliche Verfügungen über die Liegenschaft auch

mit Wirkung gegen Dritte unwirksam ist, soweit sie das Recht des Nacherben vereiteln oder beeinträchtigen, sondern

auch, daß das gemeinsame Verfügungsrecht des Vorerben und aller Nacherben durch die Anmerkung des

Substitutionsbandes gewahrt bleibt.
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